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NEUERUNGEN / PREISÄNDERUNGEN  
IM ZAHLUNGSVERKEHR AUSLAND  
PER 1. OKTOBER 2010 
 
 
SEPA 
 
Mit der SEPA-Überweisung erledigen Sie Ihre Euro-Zahlungen in Europa 
einfach, effizient und zu vorteilhaften Konditionen. 
 
 
SEPA (Single Euro Payments Area) 
 
Die Schaffung eines einheitlichen Euro-Zahlungsraums ist eine Initiative 
des European Payments Council (EPC), eines Zusammenschlusses von 
Banken und Bankenverbänden aus ganz Europa einschliesslich der 
Schweiz. 

Die SEPA-Überweisung ist eine ausländische Euro-Zahlung im SEPA-
Raum zwischen den teilnehmenden Banken. 

Der SEPA-Raum umfasst alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
(EU) und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie die 
Schweiz. Jedes Finanzinstitut entscheidet individuell sowohl über die 
Teilnahme an SEPA wie auch über den Zeitpunkt der Aufschaltung. 
 
 
Kriterien für eine SEPA-Überweisung 

� Auftragserteilung per NetBanking (Maske SEPA-Überweisung) 
� IBAN (International Bank Account Number) des Begünstigten 
� Name und Adresse des Begünstigten sind vollständig erfasst 
� BIC (Bank Identifier Code) des Finanzinstitutes des Begünstigten 
� Das Finanzinstitut des Begünstigten muss SEPA-Teilnehmer sein 
� Überweisungswährung ist Euro, wobei das Belastungskonto kein 

Euro-Konto sein muss 
� Mitteilungen (Zahlungszweck) an den Begünstigten sind zuge-

lassen 
� Spesenregelung SHA (SHARE - Gebührenteilung, d.h. Auftrag-

geber und Begünstigter zahlen die beim eigenen Finanzinstitut 
anfallenden Preise) 

� Keine Mitteilungen (Instruktionen) an die Begünstigten-Bank 
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Neuerungen / Preisänderungen 
im Zahlungsverkehr Ausland 
per 1. Oktober 2010  

 

 
 
Werden die SEPA-Kriterien nicht eingehalten, wird der Auftrag als Aus-
landzahlung wie bisher abgewickelt. Dadurch entfallen die Vorteile 
einer SEPA-Überweisung sowie die SEPA-Preisregelung. 

Selbstverständlich können weiterhin Euro-Zahlungen ohne SEPA-
Kriterien (d.h. mit anderen Spesenregelungen etc.) aufgegeben wer-
den (via Maske "Bankzahlung Ausland"). Dabei ist zu beachten, dass 
im europäischen Zahlungsverkehr die Angabe von IBAN und BIC 
(Bank Identifier Code) des Begünstigten verlangt wird. Zahlungen in 
Europa ohne diese beiden Angaben können durch die Empfänger-
bank zurückgewiesen und mit zusätzlichen Gebühren belastet wer-
den. 
 
 
Ihre Vorteile 

� Euro-Zahlungen werden bei Einhaltung der SEPA-Kriterien kos-
tenlos verarbeitet 

� Die Überweisung wird innert max. 3 Bankwerktagen auf dem 
Konto des Begünstigten gutgeschrieben 

� Der Betrag wird, abgesehen von allfälligen Gutschriftsspesen 
beim Finanzinstitut des Begünstigten, in voller Höhe überwiesen. 
Abzüge durch Drittbanken entfallen 

 
 
Preisänderungen 

Ab 1. Oktober 2010 gelten folgende Gebührenregelungen für Aus-
landzahlungen: 
 
Zahlungsauftrag normal  *CHF 8.00 (bisher CHF 11.00) 
Zahlungsauftrag NetBanking *CHF 5.00 (bisher CHF 9.00) 
Zahlungsauftrag SEPA (gemäss  
Kriterien)    *CHF gratis (neu) 
Dauerauftrag fix   *CHF 5.00 (bisher CHF 9.00) 
Zahlungsauftrag Euro in der CH *CHF gratis (bisher CHF 9.00) 
 
*Diese Ansätze gelten pro Zahlung und bei Spesen-Option "Gebühren-
teilung" (SHA). 
 
Bei Gebührenoption "sämtliche Spesen z.L. Auftraggeber" (OUR) wer-
den zusätzlich, zu den obgenannten Ansätzen CHF 20.00 (bisher  
CHF 9.00) belastet. 

Für eine detaillierte Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Thalwil, 15.09.2010 

 

 

 Seite 2/2 

 


